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Konditionenblatt per 02.01.2026 
 
Volksbank Kapitalsparen / Online-Kapitalsparen 
 
Ausgabe ab 02.01.2026 
 

Konditionen:    

 
Aktueller Jahresfixzinssatz für Guthaben  

 
6 Monate Kapitalsparen 
12 Monate Kapitalsparen 
24 Monate Kapitalsparen 
 
 
 
 
Mindestanlagebetrag:  ab EUR 1.000,00 

Maximalanlagebetrag: bis EUR 500.000,00 
Das Referenzkonto muss ein EUR-Konto der Volksbank Kärnten eG sein. 
 

*) Das Guthaben auf dem Kapitalspar-Festgeldkonto wird für die Dauer der Laufzeit mit 
dem vereinbarten garantierten Fixzinssatz verzinst, wobei die Verzinsung mit der 
Gutschrift des Anlagebetrages beginnt und mit dem Ende der vereinbarten Laufzeit 
endet. Bei einer Laufzeit von über 12 Monaten werden die Zinsen jährlich kapitalisiert 
(Zinseszinseffekt). Nach Ablauf wird das Guthaben samt Zinsen dem Referenzkonto 
automatisch gutgeschrieben. Das Kapitalspar-Festgeldkonto wird anschließend 
gelöscht. Bei vorzeitiger Kündigung wird für die Dauer der tatsächlichen Laufzeit ein 
Basiszinssatz in Höhe von 0,01% p.a. gewährt. Keine Teilauflösung möglich. 
 

Abschlussperiode  
Zinstageberechnung 

 

 

 
 
1,250 % p.a.*) 
1,500 % p.a.*) 
1,750 % p.a.*) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
jährlich   

30/360 

Kontoführungspauschale EURO 

 
Kontoführung (Gebühr pro Jahr) 

Realisatsgebühr 

 

 
kostenlos 

kostenlos 

Elektronik Banking                         EURO 

 
Home & Office Banking, Software, Zusendung Installationsanleitung, PIN und TAN´s  

VB Internetbanking Nutzungsgebühr, Zusendung PIN und TAN´s 

 

 
kostenlos 

kostenlos 

 

Das Kapitalspar-Festgeldkonto dient ausschließlich der Veranlagung 
und somit nicht Zwecken des allgemeinen Zahlungsverkehrs!  

 


